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RS OGH 1955/11/30 3Ob670/55,
3Ob73/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

EO §122

Rechtssatz

Eine Verteilung von Ertragsüberschüssen bei Vorhandensein hinreichender Zahlungsmittel kann nur dann vor Ablauf

einer Rechnungsperiode vorgenommen werden, wenn unzweifelhaft und unbestritten feststeht, daß es sich bei dem

vorhandenen Betrag überhaupt um einen Ertragsüberschuß handelt.
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